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Gremium Beratungsfolge Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Gemeinderat Beschlussfassung 25.06.2021 öffentlich 

Gemeinderat Beschlussfassung 16.03.2018 öffentlich 

 
 
Verhandlungsgegenstand: Neue Benutzungsordnung Komm.ONE 

- Überleitung bestehender Regelwerke, 
vertragliche und sonstige rechtliche 
Beziehungen  

- Vertragsmigration 
 
Beschlussvorschlag: 1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur 

Änderung der neuen Benutzungsordnung 

und die damit verbundene Umstellung der 

bestehenden rechtlichen Regelwerke für die 

Begründung und Ausgestaltung der Benut-

zungsverhältnisse mit der Komm.ONE zu ei-

nem einheitlichen Standard zur Kenntnis. Er 

stimmt der Anpassung der rechtlichen Rah-

menbedingungen sowie der mit der 

Komm.ONE bestehenden vertraglichen und 

sonstigen rechtlichen Beziehungen zu. 

 

2. Der Gemeinderat ermächtigt und beauftragt 
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den Bürgermeister, alle für die Vertragsan-

passung mit Komm.ONE erforderlichen Er-

klärungen abzugeben und entgegenzuneh-

men und alle Maßnahmen und Handlungen 

durchzuführen, die zur Umsetzung der Ziff. 

1. zweckmäßig sind. Hiervon wird insbeson-

dere der Abschluss des öffentlich-recht-

lichen Vertrages auf Basis der neuen Benut-

zungsordnung von Komm.ONE erfasst. 

 

________________________________________________________________ 

Kosten / Finanzielle Auswirkungen: 

 

 Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral). 

 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von benötigt. 

 Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt.). 

 Haushaltsmittel stehen nur mit  € zur Verfügung (HHSt. ) 

 Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. 

     Deckungsvorschlag:   

________________________________________________________________ 

Protokollauszug an: 

 Amt 20, 30  

 

 

Sachverhalt 

 

Mit der Fusion der drei Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU mit der Datenzentrale 

Baden-Württemberg im Jahre 2018 sind die unterschiedlichen ausgestalteten vertrags- 

und sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Zweckverbandsmit-

gliedern und den alten Zweckverbänden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 

Komm.ONE übergegangen. Hieraus resultierte in der Übergangsphase die parallele 

Geltung von mindestens drei unterschiedlichen Regelwerken und Rechtsbeziehungen 

zwischen Komm.ONE und den Kunden in Baden-Württemberg.  

 

Nunmehr sollen die bestehenden rechtlichen Beziehungen vereinheitlicht, zusammen-

geführt und auf einen einheitlichen Standard umgestellt werden, um die mit der Fusion 

erzielbaren positiven Effekte weiter voranzutreiben.  

 

Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat der Komm.ONE in seiner Sitzung am 

23.12.2020 eine neue Benutzungsordnung als Satzung beschlossen, die das Benut-

zungsverhältnis zwischen den Kunden und Komm.ONE unter Einbeziehung von weite-

ren Regelwerken regelt, begründet und ausgestaltet. Damit die weiteren, standardisier-

ten Regelungen in das Benutzungsverhältnis einbezogen werden können, sieht die Be-

nutzungsordnung für die Begründung des Benutzungsverhältnisses den Abschluss ei-

nes öffentlich-rechtlichen (Rahmen-)Vertrages vor. Dieser öffentlich-rechtliche (Rah-

men-)Vertrag ist aufgrund der rechtlichen Vorgaben aus dem Verwaltungsverfahrens-
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gesetz einmalig schriftlich abzuschließen. Im Anschluss können die weiteren „Einzelauf-

träge“ nach den Regeln dieses öffentlich-rechtlichen (Rahmen-)Vertrages und der Be-

nutzungsordnung – wie gewohnt - erteilt werden.  

 

Angesichts der Vielfalt vertraglicher, teilweise veralteter Regelwerke war ein Auftrag an 

die Komm.ONE, auf Basis einheitlicher und standardisierter Regelwerke für Verträge 

und Produktbeschreibungen größtmögliche Transparenz bei der hoheitlichen Leis-

tungserbringung für ihre Träger herzustellen. Die bisherigen Regelwerke wurden konso-

lidiert und entsprechend den rechtlichen Vorgaben angepasst.  

 

Zum 01.07.2021 soll nun die Migration der aktuellen Bestandsverträge und Einführung 

des neuen Produkt- und Entgeltkataloges bei allen Kunden auch für das Bestandsge-

schäft erfolgen. 

 

Aus der Fusion heraus wurde der Auftrag an die Komm.ONE erteilt, die Produkt- und 

Entgeltharmonisierung so durchzuführen, dass im Endergebnis folgende Aspekte si-

chergestellt sind: 

 

1. Im Verbandsgebiet der Komm.ONE AöR zahlen alle Mitglieder für gleiche Pro-

dukte und Leistungen gleiche Entgelte. 

2. Die Entgeltmodelle sollen einer Positionierung der Komm.ONE als IT-

Dienstleisterin am Markt nicht entgegenstehen. 

3. Die Entgeltmodelle und Entgelte der jeweiligen Produkte sollen mittel- bis lang-

fristig eine eigenständige Refinanzierung ermöglichen.  

 

In der Anlage ist der fiktive Entgeltvergleich 2021 auf der Basis der Verträge des Jahres 

2019 beigefügt. Es ist daraus ersichtlich, dass die Stadt Meßstetten in Summe rd. 

28.000 Euro gegenüber den bisherigen Entgelten einsparen sollte. 

 

Zum Abschluss der Fusion ist für die Umstellung der bestehenden Regelwerke auf den 

neuen einheitlichen Standard der einmalige schriftliche Abschluss des öffentlich-

rechtlichen Vertrages durch den Bürgermeister erforderlich.  

 

 

 

Anlagen  

1 Öffentlich-rechtlicher Vertrag Komm.ONE 

1 Satzung der Komm.ONE zur Regelung der Benutzungsverhältnisse vom 23.12.2020  

   (Benutzungsordnung) 

1 Fiktiver Entgeltvergleich 2021 für die Stadt Meßstetten 
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